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Am 22. Februar feierte der Rassegeflügel- 
und Kaninchenzüchterverein S590 Herwigs- 
dorf e.V. sein 75-jähriges Bestehen. 
Zu den Gratulanten gehörten neben dem 
Bürgermeister u.a. auch der 1. Vorsitzende 
des Bezirksverbandes Oberlausitz Herr 
André Klein und der 1. Vorsitzende des 
Kreisverbandes Löbau Herr Hans-Jörg 
Brunsch. In den vergangenen 75 Jahren hat 
der Verein nicht nur zur Erhaltung und 
Förderung von Tierarten beigetragen, 
sondern auch eine Gemeinschaft geschaffen, 
die von Freundschaft, Wissen und gegen-
seitiger Unterstützung geprägt ist. Der 
Rassegeflügel- und Kaninchenzüchterverein 
stellt einen wichtigen Bestandteil in unserer 
Gemeinde dar und trägt zur Vielfalt und 
Lebendigkeit unseres ländlichen Lebens bei. 



Aus der Gemeinderatssitzung am 20.02.2025 
 

Information zu Einsatzmöglichkeiten von erneuer-

baren Energien in Rosenbach 
 

Der Gemeinderat hat sich nach über 7 Jahren wieder mit 
einem möglichen Bau von Windkraftanlagen in 
Rosenbach beschäftigt. Dazu waren Vertreter der 
SachsenEnergie eingeladen. 
Der Bau von Windkraftanlagen soll dazu beitragen, den 
Anteil erneuerbarer Energien in unserer Gemeinde zu 
erhöhen. Sie können lokale Arbeitsplätze schaffen und die 
wirtschaftliche Entwicklung fördern. Zudem können 
Einnahmen aus der Windkraftnutzung in die Gemeinde 
reinvestiert werden, beispielsweise in Infrastruktur-
projekte oder soziale Einrichtungen. 
Wir sind uns bewusst, dass der Bau von Windkraftanlagen 
auch Herausforderungen mit sich bringen kann, wie 
beispielsweise Lärmemissionen oder Auswirkungen auf 
die Landschaft. 
In einer der nächsten Sitzungen wird sich der 
Gemeinderat erneut mit dem Thema beschäftigen, um 
festzulegen, ob es weiter verfolgt wird. 
Wenn ja, ist geplant, die Bürger frühestmöglich aktiv in 
den Planungsprozess einzubeziehen und alle Schritte des 
Planungs- und Genehmigungsprozesses transparent zu 
kommunizieren. 
 

Informationen zu Baumaßnahmen 
Sanierung alter Stall Mittelhof und Neubau 

Gerätehaus 

Die Zimmererarbeiten im Obergeschoss sind fast 
abgeschlossen. Aktuell werden im Altbaubereich die 
Putzarbeiten ausgeführt. 
Sanierung der Stützmauer 4 an der S 143 und Bau eines 

Fußweges 

Der vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der 
Gemeinde geplante Ersatzneubau der Stützmauer 4 und 
der Bau eines Fußweges an der Dorfstraße (S143) 
befindet sich in Vorbereitung. In den nächsten Tagen 
werden die betroffenen Einwohner umfangreich 
informiert. 
Multifunktionale Spiel- und Bewegungsanlage am 

Mittelhof Herwigsdorf 

Die Ausschreibung ist in Vorbereitung, ab Mitte Mai soll 
mit dem Vorhaben begonnen werden. 
 

Lageplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressionen aus der Jahreshauptversammlung 

unserer Freiwilligen Feuerwehr am 14.02.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamerad Wilfried Groll wurde vom Vorsitzenden des 
Kreisfeuerwehrverbandes Görlitz Kamerad Frank 
Chrissulis mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Kameraden konnten in die Feuerwehr und 2 in die 
Jugendfeuerwehr aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamerad Robert Henke wurde zum Hauptlöschmeister 
befördert. 



 



 

Bekanntmachungen 
 

 Das Mitteilungsblatt für den Monat April erscheint 
am 29.03.2025  

  Redaktionsschluss ist der 21.03.2025 
 

 Sirenenprobelauf 
   Mittwoch, 05.03.2025 15.00 Uhr 
 

 Termine Abfallentsorgung 
 

 
 
 
 
 
 

 Die kostenlose Annahme von sperrigen 
 Grünabfällen (Baumverschnitt) erfolgt: 

 

 Deponie am Stadtweg im OT Herwigsdorf: 
  Samstag, 12.04.2025            14:00 - 16.00 Uhr 

Samstag, 26.04.2025             14:00 - 16:00 Uhr 
 

Alter Sportplatz im OT Bischdorf 
  Samstag, 12.04.2025            14:00 - 16.00 Uhr 

Samstag, 26.04.2025             14:00 - 16:00 Uhr 
 

Der Hundertjährige prophezeit für März 
 

Vom Vormonat liegt noch Schnee, der aber 
durch wärmere Temperaturen und Regen 

taut. Die zweite Woche bringt Regen 
und Schnee. Ab dem 14. wird es 
wieder sehr kalt und gefrierender 

Regen lässt die Straßen gefährlich glatt 
werden. Kurzfristig wird es mild, trüb und 

regnerisch. Ende des Monats ist es kalt. Es gibt 
starken Nachtfrost. Der Boden bleibt auch tagsüber 

gefroren.   
 

Medizinische Mitteilung 

Urlaub Praxis Dr. Höhne  
vom 24.03. – 28.03.2025 
Vertretung für die Zeit durch: 

Dr. Denise Lehmann Mo: 8-12 und 15-18 
August-Bebel-Str. 7 Di:  8 - 12 
02708 Löbau   Mi:  8 - 12 
     Do: 8-12 und 15-18 
     Fr: 8-12  
Akutsprechstunde Mo-Fr.  von 8 bis 9 Uhr 
Tel: 03585/4899550 

 
Dr. Svestka   Mo: 8-11 und 16-18 
Obere Dorfstr.8:  Di: 8-12 
02708 Ebersdorf   Mi: 8-12 
     Do: 8-11 und 16-18 
     Fr: 8-12  
Tel: 03585/832222 

 

Ab Montag den 31.März 2025 
sind wir wieder für Sie da! 

Veranstaltung 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
   Donnerstag, den 20.03.2025 um 19:30 Uhr statt. 

 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 
 

Ortsfeuerwehr Bischdorf  
Donnerstag, 13.03.2025, 19:30 Uhr 
Kommando 
Freitag, 14.03.2025, 19:00 Uhr 
Knoten, Bund, Leitern 
 
 

Ortsfeuerwehr Herwigsdorf 
Freitag, 07.03.2025, 18:00 Uhr 
Kommando 
Freitag, 14.03.2025, 20:00 Uhr 
Dienstversammlung 
Dienstag, 25.03.2025  
Atemschutzübungsstrecke in Zittau 
Freitag, 28.03.2025, 17:00 Uhr 
Frühjahrsputz  
 

Jugendfeuerwehr 
Freitag, 14.03.2025,  17:00 Uhr  
Ausbildung mit dem DRK- Löbau 
im Depot Herwigsdorf 
 

Samstag, 22.03.2025,   
Völkerballturnier in Ostritz

Restabfall 04.03. / 18.03. 

Bioabfall 11.03. / 25.03. 
Gelbe Tonne 12.03.  
Blaue Tonne 06.03. 

Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes:  
R. Höhne, Bürgermeister 
Gemeindeverwaltung Rosenbach 
Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach 
Tel.: 0 35 85 / 83 27 03 Fax: 0 35 85 / 86 25 24 
E-Mail:    info@gemeinde-rosenbach.de 
Homepage:  www.gemeinde-rosenbach.de 
 
 

Öffnungszeiten: 
Dienstag           9.00 – 12.00 Uhr/14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag           9.00 – 12.00 Uhr/14.00 – 18.00 Uhr 
Bürgermeistersprechstunde            14.00 – 18.00 Uhr 
Wir bitten um vorherige Terminabsprache! 



 

G E B U R T S T A G S J U B I L A R E 
Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, 

Gesundheit und Wohlergehen. 
 

OT Bischdorf 

am 18.03.  Herr Klaus Zimmer    zum 88. Geburtstag  
 
 
 
 

OT Herwigsdorf  
  

am 08.03.  Herr Manfred Schiede  zum 73. Geburtstag 
am 16.03.  Frau Karin Krause   zum 79. Geburtstag 
am 18.03.  Frau Edda Lange   zum 81. Geburtstag 
am 19.03.  Frau Sigrid Schiede   zum 72. Geburtstag 
am 24.03.  Herr Frank Hymaniak  zum 72. Geburtstag 
am 30.03.  Herr Willi Keller   zum 87. Geburtstag 
 
 

 
 

TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 

 
E-Junioren    

Sa 22.03.2025 09:00 SV Lautitz 96 TSV Herwigsdorf 1891 

     

D-Junioren (SpG mit Reichenbach)  

So 09.03.2025 10:00 SpG SV Reichenbach Holtendorfer SV 2. 

Sa 22.03.2025 10:00 GFC Rauschwalde 2. SpG SV Reichenbach 

So 30.03.2025 10:00 SpG SV Reichenbach SSV Germania Görlitz 

     

C-Junioren    

So 23.03.2025 10:00 SpG TSV Herwigsdorf 1891 SpG ESV Lok Zittau 9er 

So 30.03.2025 11:00 SV Grün-Weiß Gersdorf 9er SpG TSV Herwigsdorf 1891 

     

B-Junioren    

Sa 15.03.2025 10:30 GFC Rauschwalde SpG TSV Herwigsdorf 1891 

So 23.03.2025 12:30 SpG TSV Herwigsdorf 1891 SpG VfB Zittau 9er 

     

Herren    

Sa 01.03.2025 15:00 FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf TSV Herwigsdorf 1891 

Sa 08.03.2025 14:00 TSV Herwigsdorf 1891 Bertsdorfer SV 

Sa 15.03.2025 14:00 SG Blau-Weiß Obercunnersdorf TSV Herwigsdorf 1891 

Sa 22.03.2025 14:00 TSV Herwigsdorf 1891 FSV Kemnitz 2. 

Sa 29.03.2025 15:00 SV Meuselwitz TSV Herwigsdorf 1891 

 
 
 
 
 
 
 
 



Haushaltssatzung der Gemeinde Rosenbach  
für das Haushaltsjahr 2025 
 
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung 
am 23.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird: 
 

im Ergebnishaushalt mit dem 
 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 2.941.970 EUR 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 3.095.500 EUR 
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -153.530 EUR 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 10.000 EUR 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 2.800 EUR 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 7.200 EUR 
- Gesamtergebnis auf -146.330 EUR 
 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses  
  aus Vorjahren auf 0 EUR 
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR 
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital  
  gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf 148.860 EUR 
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. 
  § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 EUR 
 

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf 2.530 EUR 
 

im Finanzhaushalt mit dem 
 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.838.640 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.819.060 EUR 
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf  aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der  
  Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  19.580 EUR 
 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf    413.850 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   613.300 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   -199.450 EUR 
 

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder 
  -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen  
  und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   -179.870 EUR 
 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf               0 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf      24.900 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf     -24.900 EUR 
 

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalt auf   -204.770 EUR 
  festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen 
wird auf                 0 EUR 
festgesetzt.  
            

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige  
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen belasten  
(Verpflichtungsermächtigung), wird auf             0 EUR 
festgesetzt.  

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch  
genommen werden darf, wird auf                 560.000 EUR 
festgesetzt. 

§ 5 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgelegt worden sind, betragen: 



 

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)     325 v. H. 
für die Grundstücke (Grundsteuer B)         325 v. H. 
für die Gewerbesteuer           390 v. H. 
 

§ 6 
 

Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
verwendet werden. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die unmittelbar an die Bereitstellung von Fördermitteln oder 
zweckgebundenen Zuwendungen gekoppelt sind, dürfen erst in Auftrag gegeben werden, wenn der Eingang der 
zweckgebundenen Erträge bzw. Einzahlungen durch Zuwendungsbescheid bzw. Unbedenklichkeitserklärung der 
Bewilligungsbehörde gesichert ist. 
 

§ 7 
 

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt. 
 

§ 8 
 

Für die vom Gemeinderat zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne 
von  
§ 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung analog Anwendung. Über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten grundsätzlich als genehmigt: 
 

 im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gem. § 32 i. V. m. § 40 Nr. 1 SächsKomKBVO 
 die nur dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen 

des  
§ 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV Haushaltssystematik Kommunen 
eingehalten werden 

 die aus nichtzahlungswirksamen Vorgängen resultieren 
 die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigenden Mehrausgaben 
 die aus zweckgebundenen Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen zu tätigenden Mehrausgaben 
 Ansatzverschiebungen im Rahmen einzelner Investitionsvorhaben zwischen den Erträgen / Aufwendungen im 

Ergebnishaushalt und den Einzahlungen / Auszahlungen im Finanzhaushalt unter der Voraussetzung, dass das 
festgelegte Investitionsbudget nicht überschritten wird und kein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 
entsteht 

  § 9 
 

Die Gemeinde Rosenbach verzichtet in Ausübung ihres Wahlrechts gem. § 88 b SächsGemO für das Haushaltsjahr 2025 
auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses.  
 

Rosenbach, den 28.02.2025 
 
 
 

Höhne 
Bürgermeister      (Siegel) 
 
Hinweis:  
Eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb 
eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeindeverwaltung geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Nach Ablauf dieser Frist gilt 
die Satzung als von Anfang an zustande gekommen.  
 
Öffentliche Auslegung:  
Der Haushaltsplan 2025 liegt vom 03.03.2025 bis 11.03.2025 während der üblichen Dienststunden in der 
Gemeindeverwaltung OT Herwigsdorf zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Bescheid 
vom 12.02.2025 die Rechtmäßigkeit der Satzung bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Löbau  
über die Beschlüsse zur Einleitung des Planaufstellungsverfahrens (Aufstellungsbeschluss) gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), den Vorentwurf des Flächennutzungsplanes für die 
Verwaltungsgemeinschaft Löbau sowie über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Der Stadtrat der Stadt Löbau in seiner öffentlichen Sitzung am 02.11.2023 (Beschlussnummer 32/2023/SR) und 
der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Löbau in seiner öffentlichen Sitzung am 07.11.2023 
(Beschlussnummer 01/2023/GA) stimmten jeweils der Einleitung des Planaufstellungsverfahrens zum 
Flächennutzungsplan für die Verwaltungsgemeinschaft Löbau zu. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht. Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes umfasst die 
Gemarkungsflächen der Stadt Löbau und der Gemeinden Großschweidnitz, Lawalde und Rosenbach und eine 
Gesamtfläche von 124,5 km².  
 
Der Stadtrat der Stadt Löbau in seiner öffentlichen Sitzung am 06.02.2025 (Beschlussnummer 04/2025/SR) und 
der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Löbau in seiner öffentlichen Sitzung am 11.02.2025 
(Beschlussnummer 01/2025/GA) beschlossen jeweils den Vorentwurf des Flächennutzungsplanes für die 
Verwaltungsgemeinschaft Löbau in der Fassung vom 10.01.2025. Der Stadtrat und der 
Gemeinschaftsausschuss bestimmten die Vorentwurfsunterlagen im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 zur förmlichen Veröffentlichung im Internet und ergänzend zur 
öffentlichen Auslegung, zur Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB. Vorentwurfs- und Auslegungsbeschluss 
werden hiermit ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Die Planungsunterlagen zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes für die Verwaltungsgemeinschaft Löbau 
in der Fassung vom 10.01.2025 werden im Zeitraum  
 

vom 10.03.2025 bis 11.04.2025 
 
gemäß § 3 Abs. 1 und 2 BauGB förmlich veröffentlicht und auf der Internetseite der Stadt Löbau www.loebau.de 
unter der Rubrik „Bürgerservice & Verwaltung – Beteiligung & Information – Bürgerbeteiligung“ sowie gleichzeitig 
im zentralen Internetportal des Landes Sachsen unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de eingestellt.  
 
Ergänzend zur förmlichen Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen als andere leicht zugängliche 
Möglichkeit zur Beteiligung der Öffentlichkeit i.S. des § 3 Abs. 1 und 2 BauGB im Rahmen einer öffentlichen 
Auslegung in der Zeit  

 
vom 10.03.2025 bis 11.04.2025 

 
in der Stadt Löbau als erfüllender Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Löbau im Technischen Rathaus, 
Johannisstraße 1A, Flur 2. Obergeschoss während der Dienstzeiten:  
 
Montag  9.00 bis 12.00 Uhr  
Dienstag  9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr  
Donnerstag  9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr  
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während der Dauer dieser Veröffentlichungs- und ergänzenden Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zum Planentwurf abgegeben werden. Die Stellungnahmen 
sollen elektronisch übermittelt werden (bauamt@loebau.de), können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg, 
also schriftlich oder während der vorgenannten Dienststunden mündlich zur Niederschrift abgegeben werden.  
 
Zeitgleich werden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie die 
Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt.  
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen werden zum Zweck der Durchführung des Verfahrens personenbezogene 
Daten erhoben und von der Stadt Löbau in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen zum 
Datenschutz verarbeitet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 S. 1 Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB. Sofern Stellungnahmen ohne 
Absenderangaben abgegeben werden, ergeht keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzerklärung - Informationspflichten bei der 



Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit 
ausliegt. 
 
 
 
Löbau, den 12.02.2025 
 
 
Albrecht Gubsch  
Oberbürgermeister Stadt Löbau 
Vorsitzender des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Löbau 
 
 
 
 
 
Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit                   
Steuermitteln auf Grundlage des vom  
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.                                     

 
 

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzbestimmung und Abmarkung  

gem. § 17 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- und  
Katastergesetz 

 
Grenzen der Flurstücke in der Gemeinde Rosenbach Gemarkung Herwigsdorf: 1266/3, 324/2, 448/14, 1272/15, 
1277, 325/1, 331, 332, 328, 334/2, 334/21, 337 c, 338, 339, 339 a, 452, 453, 342, 342 c, 344/1, 406/4, 407/1, 
407/3, 408/1, 448/7, 448/8, 455/1, 455/2 und Gemarkung Bischdorf: 1037/3, 1021/1, 1021/3, 71/2, 1037/3, 
24/2, 65/2, 87/2, 24 m, 66, 24/1, 71/3, 62/1, 91 b, 63, 64, 68/1, 94, 571/2, 571/3 
 
wurden durch eine Katastervermessung bestimmt und abgemarkt. Allen betroffenen Eigentümern und 
Erbbauberechtigten werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Offenlegung bekannt 
gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt sich aus § 17 der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetzes (Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungsgesetz – 
SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271) in der jeweils geltenden Fassung    

Die Ergebnisse liegen ab dem  

07.04.2025 bis zum 07.05.2025 
in meinen Geschäftsräumen: Rosa – Luxemburg – Straße 29a in 02763 Zittau in der Zeit 

von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr von Montag bis Freitag und 
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag sowie 

13.00 bis 17.00 Uhr am Dienstag oder nach Absprache 
 

zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17  Abs. 1 SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung 
und Abmarkung 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als bekannt gegeben. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03583 / 572210 oder der               E-mail-Adresse: 
info@vb-prochaska.de zur Verfügung. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung können die betroffenen Eigentümer 
und Erbbauberechtigten innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe Widerspruch 
eingelegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir oder dem Landesamt für 
Geobasisinformation Sachsen, Postfach 100244 in 01072 Dresden einzulegen. 
 
Zittau, den 06.02.2025                                       gez. Dipl.-Ing. Ray Prochaska 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Rosa-Luxemburg-Straße 29 a 
02763 Zittau 

 



 
Öffentliche Ankündigung eines Grenztermines 
 
Grenzen der Flurstücke in der Gemeinde Rosenbach Gemarkung Herwigsdorf: 1266/3, 324/2, 448/14, 1272/15, 
1277, 325/1, 331, 332, 328, 334/2, 334/21, 337 c, 338, 339, 339 a, 452, 453, 342, 342 c, 344/1, 406/4, 407/1, 
407/3, 408/1, 448/7, 448/8, 455/1, 455/2 und Gemarkung Bischdorf: 1037/3, 1021/1, 1021/3, 71/2, 1037/3, 
24/2, 65/2, 87/2, 24 m, 66, 24/1, 71/3, 62/1, 91 b, 63, 64, 68/1, 94, 571/2, 571/3 
 
sollen durch eine Katastervermessung nach § 16 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes bestimmt 
werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die 
Grundstückseigentümer, Erbbau- und Verfügungsberechtigten und sonstige grundstücksgleiche Rechteinhaber 
der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte des Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den entscheidungserheblichen Tatsachen. 
Dabei wird der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten die 
Beteiligten im Rahmen des § 16 Abs. 3 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes Gelegenheit, sich 
zum Grenzverlauf zu äußern. 
 
Anlass der Grenzbestimmung ist eine durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr beantragte 
Schlussvermessung der S 143. Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen aus dem 
Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden. 
 
Für die Eigentümer der oben aufgeführten Flurstücke, die kein Schreiben erhalten haben, findet der 
Grenztermin am Donnerstag, dem 03.04.2025, um 10.30 Uhr in Herwigsdorf, Dorfstraße, vor Haus Nr. 7 
(Flurstücke Gemarkung Herwigsdorf) und  
um 12.00 Uhr Bischdorf, Untere Dorfstraße, vor Haus Nr. 100 (Flurstücke Gemarkung Bischdorf) statt. 
 
Ich bitte, zum Grenztermin den Personalausweis mitzubringen. Es ist auch möglich, sich durch einen 
Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Dieser muss seinen Personalausweis und eine unterschriebene schriftliche 
Vollmacht vorlegen. 
Ich weise vorsorglich darauf hin, dass auch ohne Anwesenheit der Beteiligten oder deren Bevollmächtigten 
Flurstücksgrenzen bestimmt werden können. 
 
Zittau, den 06.02.2025    gez. Dipl.-Ing. Ray Prochaska 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Rosa-Luxemburg-Straße 29 a 

02763 Zittau 
 
 
 
Große Kreisstadt Löbau 
Der Oberbürgermeister 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
Bekanntmachung 
Beschluss der Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Löbau vom 11.02.2025 

 
Beschluss Nr. 01/2025/GA 

Beschluss über den Vorentwurf des Flächennutzungsplanes für die Verwaltungsgemeinschaft Löbau 
Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Löbau beschließt in seiner Sitzung am 11.02.2025 
den Vorentwurf des Flächennutzungsplanes für die Verwaltungsgemeinschaft Löbau in der Fassung vom 
10.01.2025. 
1. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

durchgeführt. Der Vorentwurf ist über den Zeitraum eines Monats im Internet zu veröffentlichen und 
zusätzlich während der Dienstzeiten öffentlich auszulegen. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt 
parallel zur öffentlichen Auslegung entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB in angemessener Frist. 

3. Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist fristgemäß bekanntzumachen. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Rosenbacher LandFrauen laden alle Interessierten zu unseren 
Veranstaltungen im März herzlich ein! 

 
 
 Wandertreff am Mittwoch, 05.03.2025 
 Wanderung zur Buschschenke mit Kaffee trinken 
 Treffpunkt: 14.00 Uhr 1000jährige Eiche in Herwigsdorf 
 Ansprechpartner: Gabi Scholz (Tel.-Nr. 01522 4351510) 
 
 
 Spielenachmittag 
 am Mittwoch 12.03.2025, 14 Uhr 
 im Vereinsraum der LandFrauen in der Agrofarm 
 Ansprechpartner: Uschi Vogel (Tel. 01522 8056629) 
 
 
 Kreativnachmittag Osterdeko für die Agrofarm 
 am Montag, 17.03.2025, 16.30 Uhr 
 im Vereinsraum der LandFrauen in der Agrofarm 
 Ansprechpartner: Gabi Scholz (Tel.-Nr. 01522 4351510) 
 
 
 "Brot und Aufstriche" 
 Verkostung von selbst hergestellten Broten und Aufstrichen 
 Mittwoch 19.03.2025 
 im Vereinsraum der LandFrauen in der Agrofarm 
 Beginn: 18.00 Uhr 
 
 

Über euer Kommen freuen sich die Rosenbacher LandFrauen. 
 



 


